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LANDKREIS 
HARBURG 
DER LANDRAT 

Allgemeinverfügung 
des Landkreises Harburg 

zum Schutz der Bevölkerung vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-
2 auf dem Gebiet des Landkreises Harburg (hier: Testungen in landwirtschaftli
chen Betrieben in Niedersachsen, die temporär Erntehelfer*innen beschäftigen, 

die sie in Sammelunterkünften unterbringen) 

Der Landkreis Harburg erlässt als zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes 

zur Verhütung und Bekämpfung vqn Infektionskrankheiten beim Menschen 1(Infektions 

schutzgesetz - IfSG) i.V.m. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 des Niedersächsi

schen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst2 (NGöGD), § 1 Abs. 1 Niedersäch

sisches Verwaltungsverfahrensgesetz3 (NVwVfG) i. V. m. § 35 S. 2 Verwaltungsverfahrens

gesetz4 (VwVfG) i.V.m. § 18 Abs. 1 der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (VO) vom 30.10.2020 (Nds. GVBI. S, 368)5 in 

der jeweils geltenden Fassung, folgende 

Allgemeinverfügung : 

1. Für alle Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben, die temporär Erntehelfer*i n
nen beschäftigen, welche in Sammelunterkünften untergebracht werden, tritt am 
24.05.2021 eine Testpflicht in Kraft. Sämtliche Beschäftigte in vorgenannten Betrie
ben sind mindestens zweimal pro Woche zu testen. 

1 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von I nfektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -

l fSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22. April 2021 (BGBI. I S. 802) 
2 

Niedersächsisches Gesetz über den öffent lichen Gesundheitsdienst vom 24.März 2006, zuletzt geändert durch 
Art. 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 16.03.2021 (Nds. GVBI. S. 133) 
3 

Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz vom 3. Dezember 1976 (Nds. GVBI. 1976, 311), zuletzt geän
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.09.2009 (Nds. GVBI. S. 361) 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25.Mal 1976 (BGBI. I S. 1253), zuletzt geändert durch Art. 5 G vom 21. Juni 
2019 (BGBI. I S. 846, 854) 
5 Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 30. Oktober 
2020 (Nds. GVBI. 5.368), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Mai 2021 (https://www.niedersach
sen.de/verkuendunq/amtliche-yerkundunq-ersatzverkundunq-niedersachsische-corona-verordnunqen-
196824.html) 
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2. Die genannten Betriebe dürfen ab dem 24.05.2021 nur Personen einsetzen, die ein
mal bei der ersten Ankunft und später mindestens zweimal wöchentlich auf eine In
fektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet worden sind und dabei ein nega
tives Testergebnis erhalten haben. Testungen können mittels eines PCR-Tests oder 
eines Antigen-Tests erfolgen. Verwendete Antigentests müssen auf der Liste des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgeführt sein: 

https ://antiqentest.bfarm.de/ords/f?p= 101: 100: 5950274076135:: : : :&tz= l :00. 

Selbsttestungen sind nur zulässig, wenn sie unter Aufsicht einer geschulten Person 
des Betriebes vorgenommen werden . 
Soweit ein positives Schnelltestergebnis vorliegt, ist der Betrieb verpflichtet, hier
über unverzüglich die Stabsstelle Pandemie des Landkreises Harburg zu informie
ren. Es muss eine E-Mail mit Namen, Vornamen, Wohnort und Telefonnummer der 
getesteten Person an schnelltest@LKHarburq.de gesendet werden . 

Meldepflichten gemäß Infektionsschutzgesetz auch bei positiven Antigentests, sind 
unbedingt zu beachten. 

Ausnahmen von der Testpflicht bestehen entsprechend § 7 der COVID-19-Schutz
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 08.05.2021 (BAnz AT 08.05.2021 Vl) für 
genesene und geimpfte Personen. Dokumentationen über die Testung sind auf dem 
Betriebsgelände für mindestens einen Monat vorzuhalten. Die Kosten des Nachweis
tests hat der Betriebsinhaber zu tragen. Für Beschäftigte, die eine SARS-CoV-lnfek
tion durchgemacht haben, gelten die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Ent
lassungskriterien aus der Isolierung für die Wiederaufnahme der Arbeit im Betrieb. 
Auf die sich darüber hinaus aus dem Arbeitsschutzrecht (SARS-CoV-2-Arbeitsschutz
verordnung und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel) ergebenden Pflichten des Arbeitge
bers zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus in Unterkünften wird hinge
wiesen. 

3. Im Ausbruchsfall soll die Testfrequenz erhöht werden. 

4 . Die Allgemeinverfügung gilt für das Gebiet des Landkreises Harburg . Die Allgemein
verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz) und tritt zu diesem Zeitpunkt in Kraft. Sie wird 
bis zum Ablauf des 30.06.2021 befristet. 

5. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit§ 16 Abs. 8 IFSG sofort voll
ziehbar. 

6. Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung stellt gemäß § 73 Abs. 1 a 
Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 25.000,00 
EUR geahndet werden kann. 
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Die Ausbreitungsdynamik und die Infektionsketten sind weiterhin zu minimieren, um 
dadurch die Verbreitung des Corona-Virus zumindest zu verlangsamen. 

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnah
men, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider fest
gestellt werden, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Die Zuständigkeit des Landkreises ergibt sich aus §§ 2 Abs. 1 
Nr. 2, 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD. 

Bei SARS-CoV-2 han~elt es sich um einen Krankheitserreger im Sinn des § 3 Nr. 1 IfSG, der 
sich in kürzester Zeit weltweit verbreitet hat. Es war zu beobachten, dass es auch im Land
kreis Harburg zu einer raschen Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung gekommen ist. 
Insbesondere bei älteren Menschen und Vorerkrankten besteht ein sehr hohes Erkrankungs
risiko. 

Da nach wie vor weder in ausreichender Menge ein Impfstoff noch eine wirksame Therapie 
zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer Verstärkung des Infektionsgeschehens mit 
erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und einer möglichen Überfor
derung des Gesundheitssystems unvermindert fort. Gegenwärtig besteht in nahezu allen 
Regionen Deutschlands weiter ein hohes, wenn auch rückläufiges Infektionsgeschehen. 

Nach der Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in 
Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und erst zu nehmende Situation, die 
Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird nach wie vor insgesamt 
als sehr hoch eingeschätzt. 

Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohlicher Krankheitsverläufe muss es weiterhin 
das Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen eine Ausbreitung der Infektionen mit SARS-CoV-
2 soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen . Hierzu zählt u. a. die Isolation von Ver
dachtspersonen, die aufgrund einschlägiger Symptomatik auf SARS-CoV-2 getestet werden, 
sowie eine häusliche Isolierung von Personen, die positiv auf das Vorhandensein des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurden. Nur so können auch die vorgennannten Risiko
gruppen ausreichend geschützt werden. Die Absonderung ist dabei aus infektionsmedizini
scher Sicht eine entscheidende Maßnahme zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten. 

Im Ausland, aber auch in Deutschland sind Virusvarianten aufgetreten, die leichter über
tragbar sind und bei denen zum Teil der Verdacht auf schwere Krankheitsverläufe besteht 
(Variants of Cancern - VOC) . Derzeit führen das Robert-Koch-Institut und das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrollen von Krankheiten (European Centre for Dise
ase Prevention and Control - ECDC) drei Varianten von SARS-CoV-2 als „ besorgniserre
gende Virusvarianten" : die britische (B.1.1.7) ; die südafrikanische (B.1.351) und die brasili
anische Variante (B.1.1.28 P.1). Für die britische VOC wurde eine erhöhte Übertragungsfä
higkeit sowie möglicherweise höhere Fallsterblichkeit berichtet. Auch für die VOC aus Südaf
rika und Brasilien wird eine erhöhte Übertragbarkeit angenommen, zudem wird eine Reduk
tion der Wirksamkeit neutral isierender Antikörper bei Genesenen bzw. geimpften diskutiert. 
Des Weiteren gibt es zunehmend Beobachtungen über verlängerte Inkubationszeiten bei 
Kontaktpersonen, die erst nach mehr als zehn Tagen nach dem letzten relevanten Kontakt 
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zu einem Infizierten symptomatisch und positiv getestet wurden . Möglicherweise könnten 
diese beobachteten Inkubationszeiten in Zusammenhang mit einer Infektion durch eine VOC 
stehen. Gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts entfällt aufgrund der beobachte
ten Zunahme der besorgniserregenden SARS-CoV-2 Varianten aufgrund derzeit fehlender 
Daten, mindestens so lange bis mehr Erfahrungen vorliegen, die Möglichkeit, einer Verkür
zung der häuslichen Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie 1 durch einen negati
ven SARS-CoV-2-Test, unabhängig vom Verdacht auf oder dem Nachweis von besorgniser
regenden Varianten beim Indexfall. Nur auf diese Weise lässt sich verhindern, dass Perso
nen, bei denen aufgrund des Kontakts zu einem bestätigten Fall von SARS-CoV-2 ein erhöh
tes Infektionsrisiko besteht, nach dem Ende der Quarantäne weitere Personen infizieren. 

Zu 1. und 2. : 

Es hat sich gezeigt, dass es unter den Erntehelferinnen und Erntehelfern zu größeren Infekti
onsausbrüchen kommen kann. Die Ursache für die starke Ausbreitung von Infektionen in 
diesem Umfeld wird darin vermutet, dass d ie Erntehelferinnen und Erntehelfer häufig in gro
ßen Sammelunterkünften untergebracht sind, in denen Hygiene- und Abstandsregeln nicht 
gut eingehalten werden können. Außerdem kann es zu Infektionen am Arbeitsplatz kom
men, die durch körperliche Arbeit bei mangelndem Abstand begünstigt werden. 

Es muss alles getan werden, um eine Ausbreitung von Covid-19 unter den Beschäftigten so 
früh wie möglich zu erkennen und zu stoppen. Deshalb müssen die Beschäftigten in land
wirtschaftlichen Betrieben, die temporär Erntehelfer* innen beschäftigen, die sie in Sammel
unterkünften unterbringen, regelmäßig getestet werden . 

Unter dem Begriff Sammelunterkünfte sind Unterkünfte zu verstehen, in denen mehrere 
Personen aus unterschiedlichen Familien / Haushalten in einem Raum wohnen und / oder 
Sanitäreinrichtungen gemeinschaftl ich genutzt werden. 

Aufgrund der Erheblichkeit der Auswirkungen für große Teile der Bevölkerung am Beispiel 
des aktuellen Ausbruchsgeschehens auf einem Spargelhof im Kreis Diepholz ist nach dem 
Vorsorgeprinzip eine schnellstmögliche, umfassende und landesweit gültige Regelung zur 
Gefahrenabwehr zu treffen. Dabei ist aufgrund ähnlicher Produktionssituationen und Mitar
beiterstrukturen eine generalisierende Betrachtungsweise erforderlich. Auch wenn selbstver
ständlich die Unternehmen untereinander in den genannten Bereichen Abweichungen auf
weisen, sind die grundlegenden Bedingungen beim Einsatz von Erntehelfer*innen vergleich
bar, so dass die Gefahr ähnlich gelagerter Ausbruchsgeschehen besteht. 

Vor diesem Hintergrund ist die zeitlich befristete Anordnung unter 1., deren Vorgaben es er
möglichen, den unterbrechungsfreien Weiterbetrieb der Unternehmen sicherzustellen, ange
sichts der erheblichen Gesundheitsgefahren für eine Vielzahl von Beschäftigten auch ver
hältnismäßig. Ein milderes Mittel bei gleicher Wirksamkeit ist in Anbetracht des Gesund
heitsschutzes der breiten Bevölkerung, insbesondere besonders vulnerabler Personen, nicht 
ersichtlich. Dies gilt umso mehr, da ohne diese Gefahrenabwehr durch eine bestmögliche 
Infektionsvorbeugung der Weiterbetrieb der Unternehmen gefährdet ist. 
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Durch eine eventuelle Erhöhung der Testfrequenz unter Punkt 2. sowie die Befristung dieser 
Verfügung unter Punkt 3 . ist sichergestellt, dass die Maßnahme dem weiteren Verlauf des 
Coronainfektionsgeschehens angepasst wird . 

Rechtsbehelfsbeleh ru nq: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph- Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, schriftlich, 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder auf elektronischem Weg 
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach {EGVP) dieses Gerichtes erhoben 
werden. 

Hinweis: Näheres zu den Voraussetzungen des elektronischen Rechtsverkehrs und der In
stallation der notwendigen kostenfreien Zugangs- und Übertragungssoftware EGVP finden 
Sie auf der Internetseite www.iustizportal.niedersachsen.de (Service) . 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG sofort 
vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben 
keine aufschiebende Wirkung . 

Winsen (Luhe), 21.05.2021 
Harburg 
t 


